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einleitung

das Merkblatt erhebt keinen anspruch auf vollstän-
digkeit der darstellung und ist keine geschäftsbe-
dingung. die praxisrelevanten und rechtlich verbind-
lichen regelwerke zum Zeitpunkt der drucklegung 
werden zitiert und sind im anhang zur literatur- 
bzw. internetrecherche zusammengestellt.

dieses Merkblatt ersetzt nicht die bedienungsanlei-
tungen für Silos.

das vorliegende Merkblatt soll (Mörtel-)herstel-
lern und betreibern von baustellensilos sowie den 
fahrern von Speditionen, Silostellern und Silo-
fahrzeugen hinweise zum gefahrlosen umgang 
mit baustellensilos auf der baustelle geben. die 
begriffe der berufsgenossenschaftlichen regel 
dguv 113-005 werden weitgehend und sinnge-
mäß übernommen.

die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und 
unfallverhütungsvorschriften werden zusammen-
fassend dargestellt. dabei wird jeweils beschrie-
ben, wer in welchen Situationen in der regel 
verantwortlich ist: der betreiber auf der baustelle, 
der fahrer des Silostellers/(Mörtel-)herstellers 
oder der fahrer des einblaszugs. die verantwort-
lichkeiten werden durch die entsprechenden Sym-
bole gekennzeichnet.

1 einleitung
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aufStellen

für die auswahl sowie die verkehrs- und betriebs-
sicherheit der Zufahrt und des aufstellortes ist in 
der regel der betreiber auf der baustelle verant-
wortlich. der aufstellplatz für die Silos ist so zu 
wählen und vorzubereiten, dass das Silostellfahr-
zeug und die einblaszüge auf sicherer fahrbahn 
an- und abfahren können. dabei ist zu beachten, 
dass die fahrzeuge ein gesamtgewicht von bis zu 
40 t haben können.

der vorgeschriebene Sicherheitsabstand zu elek-
trischen freileitungen ist zu beachten bzw. beim 
zuständigen energieversorgungsunternehmen 
(evu) zu erfragen. der vom betreiber ausgewähl-
te aufstellplatz ist eindeutig zu kennzeichnen. 

er muss eben und mindestens 3,0 x 3,0 m groß 
sowie gegen unterspülung und seitliches abrut-
schen gesichert sein.

Werden baustellensilos im öffentlichen verkehrs-
raum aufgestellt, so ist seitens des nutzers bei der 
gemeinde oder unteren verkehrsbehörde eine 
entsprechende Sondernutzungserlaubnis für die 
betroffene fläche nach Stvo einzuholen und dem 
Silosteller/(Mörtel-)hersteller nachzuweisen. das 
jeweilige Silo muss mit reflektierenden folien 
in den farben rot und Weiß sowie Warnlampen 
gekennzeichnet werden.

2 aufstellen
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aufStellen

die bodenbelastung beträgt bei einem gefüllten 
Silo bis zu 0,3 n/mm². dementsprechend ist die 
tragfähigkeit des aufstellplatzes sicherzustellen. bei 
unzureichender tragfähigkeit des bodens ist eine 
fundamentierung durchzuführen. im regelfall sind 
Stahlbetonfundamente zu wählen. dabei ist Platten- 
oder Streifenfundamenten der vorzug vor einzel-
fundamenten zu geben.

anstelle von betonfundamenten kann auch ein 
Schwellenlager angelegt werden, wenn ein trag-
fähiger untergrund mit einer zulässigen boden-
pressung von mehr als 0,2 n/mm² vorhanden ist. 
für ein Schwellenlager verwendete bohlen müssen 
mindestens 3,0 bis 3,5 m lang, 30 cm breit und 8 
cm dick sein. die Schwellen sind auf der baustelle 

bereitzustellen, ggf. sind die einbindetiefen von 
fundamenten nach din 1054 zu beachten. für die 
zulässige belastung des baugrunds gilt din 1054. 
Zur ersten abschätzung bietet die folgende tafel 
anhaltswerte. in Zweifelsfällen ist stets eine berech-
nung bzw. ein bodengutachten erforderlich.

Bodenart Zulässige Bodenpressung

N/mm2 kg/cm2

A) Angeschütteter, nicht künstlich verdichteter Boden 0 bis 0,1 0 bis 1,0

B) Gewachsener, offensichtlich unberührter Boden

1. Schlamm, Moor, Mutterboden 0 0

2. Nicht bindige, ausreichend fest abgelagerte Böden

Fein- bis Mittelsand 0,15 1,5

Grobsand 0,2 2,0

3. Bindige Böden

Breiig 0 0

Weich 0,04 0,4

Steif 0,1 1,0

Halbfest 0,2 2,0

Fest 0,3 3,0

4. Fels, unverwittert, mit geringer Klüftung und in günstiger Lagerung 1,5 bis 3,0 15 bis 30

leere behälter müssen gegebenenfalls gegen 
Windkräfte verankert werden. besondere vor-
sicht ist geboten im randbereich von baugru-
ben, rohrgräben, böschungen u. Ä., bei aufge-
schüttetem boden, bei längerer Standzeit des 
behälters sowie bei ungünstigen Witterungsbe-
dingungen (z. b. bei gefrorenem boden).
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aufStellen

beim aufstellen dürfen sich keine unbefugten 
Personen im gefahrenbereich des Silos befinden. 
im bereich von baugruben und gräben ist gemäß 
din 4124 „baugruben und gräben – böschungen, 
verbau, arbeitsraumarbeiten“ darauf zu achten, 
dass der notwendige Sicherheitsabstand gewähr-
leistet ist.

baustellensilos dürfen nur an den aufnahmebe-
schlägen und nur mit dafür geeigneten geräten 
durch befugtes Personal transportiert oder umge-
stellt werden. 

ein krantransport ist nur nach Maßgabe des Silo-
stellers (gemäß betriebsanleitung für das Silo) und 
nur im restlos entleerten Zustand zulässig. ggf. ist 
rücksprache mit dem Silosteller zu halten.

als richtwert für die Siloaufstellung dient die 
beziehung:

graben- oder hangtiefe x 1,7 = Mindestsiloab-
stand zum grabenrand.

Siehe dazu auch die nachfolgende grafik.  
das Silo muss in jedem fall senkrecht stehen.

T = Grubentiefe

α ≥ 30˚  bei aufgeschütteten  
und rolligen Böden A ≈ 2 x T

α ≥ 45˚  bei gewachsenen  
bindigen Böden A ≈ 1 x T

Ohne rechnerischen Nachweis der Standsicherheit dürfen folgende Böschungswinkel nicht 
überschritten werden:

a) bei nicht bindigen oder weichen Böden ...........................................................................................  β = 45˚
b) bei steifen oder halbfesten bindigen Böden ...................................................................................  β = 60˚
c) bei Fels .........................................................................................................................................................  β = 80˚

Sicherheitsabstand zu Baugrubenböschungen

≥ 1,00 m
≥ 2,00 m

bis 12t Gesamtgewicht
bei mehr als 12t Gesamtgewicht

α = Lasteintragungswinkel

 β = Böschungswinkel

Erforderliche 
Abstützfläche (cm2)

oder
Stützdruck (N)

zul. Bodenpressung (N/cm2)

Stützdruck (kg)

zul. Bodenpressung (kg/cm2)
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betrieb

im Zuge der Siloaufstellung händigt der hersteller 
dem betreiber des baustellensilos eine betriebs-
anleitung aus, die ggf. auch damit verbundene 
geräte (z. b. rüttler, Mischmaschine) umfasst. der 
betreiber setzt die inhalte der betriebsanleitung 
in eine baustellenbezogene betriebsanweisung 
um. beispiele für eine betriebsanweisung finden 
sich in der dguv 113-005.

Zur verbesserung des Materialauslaufverhaltens 
dürfen nur vom (Silo-)hersteller genehmigte oder 
werkseitig montierte rüttler verwendet werden. 
Zur befestigung des rüttlers dient ausschließlich 
die angeschweißte rüttlerplatte. ein rüttler darf 
nur zeitgleich mit der förderanlage oder der 
Mischmaschine in betrieb sein. bei leeren Silos ist 
der rüttler sofort auszuschalten.

die entlüftungsleitungen drucklos betriebener 
Silos sind stets offen zu halten; es darf sich weder 
druck noch unterdruck im behälter aufbauen.

 Während der Standzeit ist der unterbau, auf dem 
das Silo steht, ständig auf etwaiges einsinken zu 
beobachten. gegebenenfalls sind rechtzeitig ge-
genmaßnahmen einzuleiten.

die aufnahmeseite des Silos für den transport 
sollte tag und nacht für die anfahrt des Silofahr-
zeugs bzw. einblaszugs freigehalten werden.

3 betrieb

der domdeckel darf auf der baustelle grundsätz-
lich nicht geöffnet werden. dies gilt sowohl für 
drucksilos als auch für drucklos betriebene Silos. 
 
Achtung, Lebensgefahr!
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nachblaSen

bei nachblasungen sind die füll- und entlüftungs-
leitungen auf freien durchgang sowie sämtliche 
Sicherheitseinrichtungen auf funktionstüchtigkeit 
zu überprüfen; der Staubsack ist anzuschließen.

beim nachblasen dürfen sich keine unbefugten 
Personen im gefahrenbereich des Silos aufhalten.

beim befüllen des Silos ist der unterbau, auf dem 
das Silo steht, ständig auf etwaiges einsinken zu 
beobachten. gegebenenfalls ist das nachblasen 
abzubrechen, gegenmaßnahmen sind einzuleiten.

die Silos müssen stoßfrei befüllt werden. der im 
Silo entstehende fülldruck darf 0,1 bar nicht über-
schreiten. das ablassen des restdrucks aus dem 
füllfahrzeug darf nicht über das baustellensilo 
erfolgen.

4 nachblasen
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haftungsfragen zur beschädigung oder Mani- 
pulation des Silos sowie zu anderen risiken während 
des betreibens des Silos auf der baustelle sind  
bestandteile des jeweiligen vertrags.

verladen/abtranSPort/haftung

vor dem verladen des Silos auf das Silostellfahr-
zeug müssen alle vom betreiber angebauten Ma-
schinen oder anlagen entfernt sein.

vor dem transport müssen dach- und Standrahmen 
des Silos von verschmutzungen gesäubert sein.

Siloverschlussklappen müssen beim transport 
geschlossen sein.

beim verladen des Silos auf das Silostellfahrzeug 
dürfen sich keine unbefugten Personen im ge-
fahrenbereich des baustellensilos aufhalten.

5 verladen / abtransport

Zusätzliche Anforderungen an die Aufstellung 

und das Betreiben von Drucksilos

vor dem druckaufbau ist zu kontrollieren, ob die 
einblas- und entlüftungsleitung sowie der dom-
deckel geschlossen und dicht sind. das Überprüfen 
bzw. anlüften des Sicherheitsventils ist regelmäßig 
durchzuführen.

es dürfen nur vom hersteller bzw. eigentümer des 
behälters zugelassene verdichter zur herstellung 
des Überdrucks verwendet werden. Silos müssen 
vor dem befüllen drucklos gemacht werden. der 
kugelhahn muss geschlossen sein.

der betriebsdruck von 2 bar darf nicht überschrit-
ten werden. vor dem täglichen arbeitsende und 
dem transport müssen die Silos drucklos gemacht 
werden.

die unter druck stehenden Silos dürfen unter kei-
nen umständen geöffnet werden. Änderungen 
oder reparaturen dürfen nur vom lieferanten oder 
mit seinem ausdrücklichen einverständnis durchge-
führt werden.

der domdeckel darf auf der baustelle grundsätz-
lich nicht geöffnet werden!

Achtung, Lebensgefahr!

6 haftung
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Weitere inforMationSquellen / literatur / internet

berufsgenossenschaftliche vorschriften, 
regeln und informationen für Sicherheit 
und gesundheit (bgv, bgr, bgi; auswahl)

�� dguv 100-001 grundsätze der Prävention

�� dguv 38 unfallverhütungsvorschrift „bauarbei-
ten“

�� dguv 70 unfallverhütungsvorschrift „fahrzeuge“

�� bgi 694 handlungsempfehlung zum umgang mit 
leitern und tritten

�� dguv 114-010 austauschbare kipp- und absetz-
behälter

�� dguv 113-005 behälter, Silos und enge räume –
umgang mit transportablen Silos

�� trgS 559 Mineralischer Staub

Weitere informationen und hilfsmittel

�� internetseite der berufsgenossenschaft rohstoffe 
und chemische industrie: Musterbetriebsanwei-
sungen/Musterunterweisungsnachweise –  
www.bgrci.de

informationsmaterial und arbeitshilfen (grundla-
gen, Software, elektronische Musterformulare etc.) 
zur betrieblichen umsetzung gefahrstoffrechtlicher 
vorgaben finden sich u. a. in den nachfolgend ge-
nannten quellen. eine vollständige Übersicht über 
das regelwerk, die gesetze, verordnungen und 
technischen regeln befindet sich z. b. auf der inter-
netseite der bundesanstalt für arbeitsschutz und 
arbeitsmedizin (baua) unter www.baua.de.

gesetze und verordnungen

�� arbeitsschutzgesetz (arbSchg) – www.bMaS.de

�� betriebssicherheitsverordnung (betrSichv) – 
www.bMaS.de

normen und richtlinien (auswahl; beuth-
verlag, berlin – www.beuth.de)

�� din 1054 baugrund-Sicherheitsnachweise im erd- 
und grundbau

�� din 4124 baugruben und gräben – böschungen, 
verbau, arbeitsraumbreiten

�� trb technische regeln zur druckbehälterverord-
nung

7 Weitere informationsquellen/literatur/internet
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anhang

Stand: april 2020 

herausgeber:  
verband für dämmsysteme, Putz und Mörtel e.v.

alle angaben erfolgen nach bestem Wissen
und gewissen, jedoch ohne gewähr.

die bilder wurden von unseren Mitglieds- 
unternehmen zur verfügung gestellt und 
sind urheberrechtlich geschützt.
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